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Verordnung

des  Gemeinderates  der  Freistadt  Rust  vom  24.  Juni  2026

betreffend  die  Verhütung  der  Verbreitung  übertragbarer  Krankheiten  durch  das

Uberliandnehmen  von  Ratten

Auf  Grund  des § 56 Abs.  l Ruster  Stadtreclit  2003,  LGBl.  Nr.  57/2003  i.d.g.F.  wird  verordnet:

§ I - Anwendui'igsbereic)i

(l  )Zur  VerMaitcing  der  Verbreitung  übertragbarer  Kranklieiten  durcli  das Übefüandnehi'nen  von

Ratten  sind  Ratten  iin  Gei'neindegebiet  planmäßig  ZLI bekämpfen.

(2)  Die  Bekäinpfung  liat  auf  jenen  Grundstücken  ZLI erfolgei'i,  auf  denen  Rattenbefall  festgestellt

wurde  oder  wegen  der  Rein1ichkeitsvefüältnisse,  des Zustandes  der  Baulichkeiten  oder  der  Lage

der  Grundstücke  die  Gefa)ir  eii'ies  Rattenbefalls  anzunelii'iqen  ist.

(3) Die  zur  Ratteiwerti)gung  erforderliclien  Maßnahinen  können  zcir Siclierung  des Erfolges

aucli  acif  die  von  der  Rattenplage  nicht  befallenen  Häuser  oder  Grundstiaicke  erstreckt  werden.

§ 2 - Feststelfüne  des Rattenbefalls

(1) Zur  Feststellung,  ob ein Rattenbefall  vor1iegt,  liaben  Geineindeorgane  oder  VOn diesen

betrauten  Personen  auf  bebauten  Grundsfücken  einsfüließlicli  der Hauskanäle,  Senkgruben,

unterirdisclien  (3änge,  Gewölbe,  sonstigen  Anlagen  und  Einriclitungen  sowie  der  Gärten,

Uferböschungen,  Gräben  und  Däinine  periodiscli,  jedenfalls  aber  eininal  pro  Jahr,  Naföschau  ZLI

lialten.

(2)  Jeder  Eigentiimer  (Miteigei'itiiiner)  sowie  jeder  Mieter,  Päcliter,  sonstige

Ncitzungsbereclitigte  oder  Bevollmäclitigte  (Verwalter),  der  vom  Auftreten  von  Ratten  aus  eigener

Walirnehinung  Kenntnis  erlangt,  liat davon  ui'iverziig1ich  dem  Biirgeri'neister  Mitteilung  ZLl

machen.
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8 3 -Betrauung  der  Sc1iädlingsbekäinpfung

Mit  der  Dirfüfiaimung  der  Vertilgungsarbeiten  wird  eine  befugte  Firina  beauftragt.

:4 4 - Allgeineine  Ptlict'iten der Scliädlingsbekäinpfer

(l  ) Die  Sfüädlingsbekämpfer  liaben  sicli  bei ilirer  Tätigkeit  durch  einen  Ausweis  auszuweisen.

Dieser  ist vom  Bürgerineister  aintlicli  ZLl bestätigen.

(2)  Die  Sföäd1ingsbekäinpfer  (deren  Angestellte)  liaben  die  Naclischau  persönlic)i

vorzuneliinen  und  durc)'i  Augensc)'iein  festzuste1lei'i,  ob Rattenbefal1  oder  die  Gefalir  eines  solclien

vorliegt.

(3) Wird  Rattenbefall  oder  die  Gefahr  eines  so1füen  festgestellt  oder  vom  Biirgerineister,  der

nacl'i !' 2 Abs 2 davon erfa)iren liat, geineldet, sind Rattenbekän"ipFungsinaßnaIiinei'i ii'n unbedingt
notwendigen  Ausinaß  solange  durchzufiaihren,  bis  keine  Anzeiclien  von  Rattenbefall  i'nelir

feststellbar  sind  oder  die  Gefalir  eines  Rattenbefalls  nicht  inelir  gegeben  ist.

8) 5 - Beric)its-  und  Meldepflic)iten  der  ScMdlingsbekäinpfer

(l)  Die  init  der  Rattenbekäi'npfung  betrauten  Personen  sind  dazu  verpfliclitet,  die

Scliadliaftigkeit  von Baulichkeiten  und die Verunreinigung  von Grundstücken,  durch  die das

Autl<oininen  voi'i  Ratten  begiinstigt  wird,  aufgrund  eigener  Wahrnefünung  cinverziaiglifö  dein

Biairgermeister  anzuzeigen.

§ 6 - Pflicliten  der  Eigentün"ier,  Mieter,  Päcliter,  Nutzungsberechtigten  und  Verwalter

(l)  Die  Eigentiin'ier  (Miteigentiain"ier)  von  bebauten  und unbebauten  Grundstücken,  allenfalls

bestellte  Bevolli'näclitigte  (Verwalter)  sowie  Mieter,  Päcliter  und sonstige  Nutzungsbereclitigte

haben  den  i'nit  der  Durföführung  der  Rattenbekämpfung  (Naclisfüau)  betrauten  Personen  alle  für

die  Feststellung  von  Rattenbefall  und  die  Rattenbekämpfung  erforderlicliei'i  Auskiinfte  ZLl eitei1en,

ihnen  das Betreten  der  Grundstiicke  und  Bauliclikeiten  ZLI  gestatten,  sie bei ilirer  Tätigkeit  ZLI

cinterstiitzen  und  sich  den  von  ilinen  getroffenen  VorsiclitsinaßnaIii'nen  entsprechend  zu veföalten.

Sie sind  auch  dazu  verpfliclitet,  für  die Einlialtung  der  Anordnungen  und  Vorsiclitsmaßnafü'nen

durcli  andere  Personen  ZLI sorgen.

(2)  Auf  den  Grundstücken,  auf  denen  die  Rattenbekäi'npfung  durcligefiaihrt  wird,  sind

Nalirungsi'nittel  und Speiseabfölle  sorgfältig  ZLI  verwaliren  und ZLI  beseitigen;  die  für  die

Köderauslegung  bestii'ni'nten  Pfötze  sind  inögliclist  ZLl ineiden.  Aufsiclitspersonen  liabei'i  darauf  ZLI

acliten,  dass Kinder  durcli  acisgelegte  Köder  niföt  gef',ilirdet  werden.  Haustiere  sind  SO ZLI lialten,

dass  sie durfö  Köder  und  Rattenkadaver  nicht  geschädigt  werden.

(3)  Die  Durclifüfüung  der  Bekämpfung  und  die  Köderauslegung  sind  dei'n

Scl'iädlingsbekäi'npfer  durcli  die  Eigentiiiner  (Miteigentüiner),  deren  Bevollrnäclitigte  (Verwalter)

oder  durch  Mieter,  Päcliter  ui'id  sonstige  Nutzungsberechtigte  ZLI bestätigen.

(4)  Die  Kosten  der  Bekämpfungsmaßnafünen  einscliließlicli  der  Nachscliau  sind  iin Falle  der

Eigennutzui'ig  von  den Eigentiiinern  (Miteigentiin"iei-n)  des Grundstiickes  oder  der  Bauliclikeit  ZLI

tragen,  sonst  von  den  Mietern,  Päclitern  oder  sonstigen  Nutzungsberechtigten.

(5)  Bei Häusern  mit  verinieteten  Wolinungen,  Wohnungstei1en  oder  GescliäftsräuinlicIikeiten,

die dein  Mietreclitsgesetz  in der  jeweils  gültigen  Fassung  unterliegen,  gehören  die Kosten  der

RattenbeJinpfung  ZL} den  Betriebskosten.



:s 7 - VerwaltungspoIizeiIiclie  Acifti-äge

Wird  das Übefüandi'ieliinen  der Ratten durcli  den scliadliaften  Bauzustand  von Hauskanälen,

Aboiten,  Senkgruben,  Sta1füngen und sonstigen  Bauliclikeiten,  durcli  die Ansaininlung  von

Schinutz  und Unrat  auf  verbauten  oder  unverbauten  Grundstiicken  oder  durch  Einrichtungen,  die

der erforderlicl'ien  Reinliclikeit  entbehren,  begünstigt,  kann der Biairgeri'neister  init  Besclieid  dein

Eigentiimer  (den  MiteigenUimern),  iin  Falle  der  Verwaltung  von  Liegenscliaften  durcli

Bevollmächtigte  (Verwalter)  aber diesen,  den Auftrag  eiteilen,  binnen  einer  angemessenen  Frist

auf  eigene  Kosten  das zur  Beseitigung  des Ube1standes  Erforderliclie  ZLI veranlassen.

§ 8 - Ersatzvorna)iine

(l)  Koininen  die in 8, 7 genannten  Personen  den ilinen  nacli  dieser  Vorsclirift  obliegenden

Pflicl'rten  nicht  recl'itzeitig  nach,  so sind die erforder1ichen  Maßna)iinen  aufilire  Kosten  und Gefalir

von  Amts  wegen  durc)izuführen.

(2) Die Wirksamkeit  der nacli  S, 7 erlassenen  Bescheide  wird  durch  einen  Wechsel  in der Person

des Eigentüiners  (jedes  Miteigentüiners)  oder  dessen Bevollmäc)itigten  (Verwalters)  niclit  berüfüt.

8, 9 - Stratbestiinmung

Die  Nichtbefolgung  dieser  Verordnung  stellt  eine VerwaItungsübertretung  dar und wird  geinäß

§ 56 Abs. 1 Ruster  Stadtreclit  2003,  LGBI.  Nr. 57/2003  mit  Geldstrafe  bis ZLI € I.lOO,-oder  iin

Falle  der UneinbringIicl'ikeit  mit  Freilieitsstrafe  bis ZLI 2 Woclien  bestraft.

!S lO - Sclifüssbestimn'iung

Diese  Verordnung  tritt  mit  Ablauf  des Tages ilirer  Kundinacfüing  in Kraft.

Gerold
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